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Frage Nummer 6 
mit der dazu eingegangenen Antwort der Staatsregierung 

 

Abgeordneter 
Stefan 
Löw 
(AfD) 

Ich frage die Staatsregierung, wie viele Notstromgeräte Bayern 
in welchen Einrichtungen vorhält und wie viele dieser Geräte 
voll einsatzfähig sind (bitte auf mögliche Betriebsdauer auch 
ggf. auf Mängel der Geräte eingehen)? 

Antwort des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration 

Die alle Geschäftsbereiche sowie sämtliche Ebenen der Staatverwaltung betref-
fende Frage ist in der zur Beantwortung einer Anfrage zum Plenum zur Verfügung 
stehenden Zeit nicht zuverlässig zu beantworten. 

Die mit Sicherheitsaufgaben betrauten Behörden (Bayerische Polizei, Katastro-
phenschutzbehörden) verfügen in der Regel über eine Notstromabsicherung, die 
eine Wahrnehmung der Tätigkeit für eine gewisse Zeit auch bei Totalausfall der 
Stromversorgung ermöglicht (regelmäßig 24 bis 72 Stunden). 

Das Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration verfügt beispielsweise 
über ein 630-kVA-Notstromaggregat, welches bei vollständig gefüllten Treib-
stofftanks eine Notstromversorgung von 70 bis 100 Stunden (abhängig vom tat-
sächlichen Stromverbrauch) gewährleistet. 

 


